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WIR SORGEN FÜR IHR RECHT!

Bernhard Schmeilzl, Rechtsanwalt & LL.M.
Erbrecht · Medizinrecht · Wirtschaftsrecht

Katrin Burger, Rechtsanwältin
Arbeitsrecht · Erbrecht · Verkehrsrecht

Uwe Siefken, Rechtsanwalt
Zivil- & Prozessrecht · Versicherungs- & Haftpflichtrecht

www.simple-office.de

DIE BUCHFÜHRUNG DER ZUKUNFT

www.penka-stb.de

FORDERUNGS- UND VERBINDLICHKEITENMANAGEMENT - TAGESAKTUELLE BUCHFÜHRUNG - CONTROLLING

simpleOFFICE
Clever planen & buchen

Nähere Informationen:
Steuerberatungskanzlei Stefan Penka
Cranachweg 3
93051 Regensburg

Telefon: 09 41/595 40 - 0
Telefax: 09 41/595 40 - 13
Email: info@penka-stb.de
Internet: www.simple-office.de

www.penka-stb.de

®
1. Faxen Sie einfach Ihre
Belege an Ihre persönliche
Servicenummer und behalten
sämtliche Originale im Haus

2. Ihre Daten werden sofort
digital erfasst, gesichert und
tagesaktuell gebucht

3. Sie haben zeitnah Ihre
Buchhaltung, Ihren Zahlungs-
verkehr, sowie Ihre Opos-Liste
sicher im Überblick

4. Treffen Sie unternehmeri-
sche Entscheidungen nur
noch anhand von aktuellem
Zahlenmaterial

simpleOFFICE® im Überblick:

Buchführung mit simpleOFFICE® – schnell, einfach und sicher!

www.simple-office.de

.

Rechtsanwalt Wachter__________________________

Beratung und Vertretung im
• Markenrecht
• Wettbewerbsrecht
• Urheberrecht
Rechtsanwalt Ludwig Wachter
Dipl.-Betriebswirt (FH)

Regensburg, Frankenstr. 9
www.ra-wachter.de
RAWachter@t-online.de
Telefon (0941) 2966001

93047 Regensburg• Luitpoldstr. 15B
Tel.: 0941/ 5 95 55-0
ra@hannesbaier.com
www.hannesbaier.com

Rechtsanwalt Alois Biebl
– Fachanwalt für Erbrecht –
Guerickestraße 1, 93053 Regensburg
T. (0941) 70551-0, Fax 70551-30, Email: kanzlei@biebl-pengler-kagleder.de

Anwaltskanzlei Espenhain & Striepling
Verbraucher- und Regelinsolvenzverfahren, Außergerichtliche
Schuldenbereinigung, Erbrecht, Arbeitsrecht, Mediation
Domplatz 6, 93047 Regensburg, Tel. 0941/5862686

Ingrid Wellenhofer, Rechtsanwältin
UND FACHANWÄLTIN FÜR FAMILIENRECHT
Prüfeninger Str. 72c, 93049 Regensburg (Haltestelle Krhs.Barmh.Brüder)
Tel. (0941) 25444, Fax (0941) 29273

Rechtsanwalt Hannes Baier
Fachanwalt für Arbeitsrecht, Abogado (Spanisches Recht)
Luitpoldstrasse 15 B, 93047 Regensburg
Tel. 0941/59555 - 0, Fax 0941/59555 - 11

Zeilhofer Steuerberater & Rechtsanwalt
ERICH ZEILHOFER - Steuerberater · ERICH ZEILHOFER - Dipl. Kfm., Steuerberater
WOLFGANG ZEILHOFER - Betriebswirt VWA, Steuerberater
Dr. jur. MARTIN ZEILHOFER - Rechtsanwalt
Wieshuberstraße 3, 93059 Regensburg
Telefon: 0941/4624-0, Fax: 0941/4624-190
Info@zeilhofer.de kk www.zeilhofer.de

Weishaupt & Reindl, Steuerberater
Sedanstraße 13, 93055 Regensburg
www.weishaupt-reindl.de, e-mail: info@weishaupt-reindl.de
Telefon 0941/60365-0, Fax 0941/60365-25

Braun Christian, Steuerberater
Hindenburgstraße 1, 93128 Regenstauf
e-mail: kontakt@steuerkanzlei-braun.de; www.steuerkanzlei-braun.de
Tel. (09402) 70659; Fax (09402) 9153

Avemaria, Wagner & Partner
Wirtschaftsprüfer · Steuerberater · Rechtsanwälte
Prüfeninger Schloßstraße 2, 93051 Regensburg
Telefon 0941/37846-0, Fax 37846-25, www.aw-partner.de
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Höhere Erbschaftsteuer droht
Ist noch in diesem Jahr zu schenken?

sv. Nach dem Bundesverfassungs-
gericht soll der Gesetzgeber bis
31. Dezember 2008 bestimmte Re-
gelungen im Erbschafts- und
Schenkungssteuergesetz verfas-
sungskonform gestalten.

Ursprünglich war geplant, dies
noch in 2007 zu verwirklichen, dazu
wird es jedoch nicht mehr kom-
men, weil in den Regierungspartei-
en die Ansichten noch zu unter-
schiedlich sind. Allerdings könnten
die Änderungen zum 1. Januar
2008 greifen. Eine Chance für alle,
die bisher nicht übertragen haben,
denen aber eine höhere Steuer
droht.

Bebaute Grundstücke im Privatver-
mögen: Bisher gilt der sehr günsti-
ge Bedarfswert. Ab der Neurege-
lung der Schenkungssteuer wird
stattdessen ein verkehrswertnaher
Wert angesetzt. Die höhere Bemes-
sungsgrundlage dürfte bei kleine-
ren Grundstücken durch eine mögli-
che Anhebung des Freibetrags aus-
geglichen werden. Bei Grundstü-
cken mit einem höheren Wert ist
dagegen mit einer Mehrbelastung
im neuen Recht ziemlich sicher zu
rechnen. Also möglichst bald über-

tragen.

Übertragung von Betriebsvermö-
gen: Nach der bisher geltenden Re-
gelung erzielt man für Betriebsver-
mögen sehr günstige Werte, erhält
jedoch nur einen Freibetrag von
22500 Euro und einen Bewertungs-
abschlag von 35%. Im nächsten
Jahr dürfte die Stundungs- und Er-
lassregelung greifen, das so genan-
te Abschmelzungsmodell. Wird das
Unternehmen 10 Jahre im Bestand
fortgeführt, ist die Schenkungssteu-
er „vom Tisch“.

Wird es verkleinert, insbesondere
bei der Mitarbeiterzahl, ist nicht
mit einem vollständigen Erlass zu
rechnen. Weiter ist zu beachten,
dass das Abschmelzungsmodell mit
der Ertragsbewertung verknüpft
sein wird. Um hier die richtige Ent-
scheidung zu treffen, muss eine
Vergleichsrechnung „altes“ Recht
zu „neuem“ Recht von einem ver-
sierten Steuerberater durchgeführt
werden.

Land- und Forstwirtschaft: Es gel-
ten zunächst die Aussagen zum Be-
triebsvermögen. Für verpachteten
Grundbesitz muss beachtet wer-
den, dass er zukünftig nicht be-

günstigt sein soll. Die Länder haben
hierzu Änderungswünsche ange-
meldet.

Vermögensübergabe gegen Ver-
sorgungsleistung: Hier übertragen
die Eltern zu Lebzeiten einen Be-
trieb auf die Kinder. Die verpflich-
ten sich im Gegenzug eine monatli-
che Geldrente zu leisten, die sich
am Versorgungsbedürfnis der El-
tern orientiert. Die Kinder können
die Versorgungsleistung in voller
Höhe als Sonderausgaben abzie-
hen. Die Eltern haben die Leistun-
gen als sonstige Einkünfte zu ver-
steuern. Voraussetzung: das über-
tragene Vermögen wirft ausrei-
chende Erträge ab. Nach aktuellem
Recht können auch Geldvermögen,
Wertpapiere, selbst genutztes
Wohnungseigentum und andere
übertragen werden.

Das Jahressteuergesetz 2008 sieht
hier entscheidende Änderungen
vor: Begünstigt sein soll nur noch
die Übertragung von Gewerbebe-
trieben, Betriebsvermögen Selbst-
ständiger und land- und forstwirt-
schaftliche Betrieben. Und nur in
der Rechtsform von Einzelunter-
nehmen oder Personengesellschaf-

ten. Für alle anderen Übertragun-
gen soll gelten: kein Sonderausga-
benabzug

Die Neuregelung soll für alle Verträ-
ge gelten, die nach dem 31. De-
zember 2007 abgeschlossen wer-
den. Altverträge wären ab dem
Veranlagungszeitraum 2013 betrof-
fen. Fragen Sie Ihren Steuerbera-
ter!

Für weitere Fragen zur Schenkung-
steuer und zu grundsätzlichen
Möglichkeiten der Steuergestal-
tung stehen wir Ihnen von Pesth &
Partner gerne zur Verfügung.

(Quelle: Jochim Pesth, Steuerbera-
ter und vereid. Buchprüfer für Pesth
& Partner, Steuerberater, vereid.
Buchprüfer, 93073 Neutraubling)

Das Team der Kanzlei Pesth &
Partner.

Kein Russisch Roulette
Mit simpleOFFICE auch bei Kreditaufnahmen punkten

sv. Eine alltägliche Situation im
deutschen Wirtschaftsleben: Ein
Unternehmer hat einen Termin bei
seiner Bank, es geht um eine Kre-
ditaufnahme. Natürlich hat er sei-
ne Betriebswirtschaftliche Auswer-
tung im Gepäck. Während er sich
mit seinem Kundenberater aus-
tauscht, wird im Hinterzimmer der
Bank die BWA genauer unter die
Lupe genommen und nach einer
kurzen Analyse der Kreditantrag
schließlich abgelehnt. Steuerbera-
ter Stefan Penka weiß wie der Un-
ternehmer für Kreditverhandlun-
gen vorbereitet sein muss, um ei-
ne positive Beurteilung der Bank
und folglich auch eine Kreditzusa-
ge unter guten Konditionen zu be-
kommen.

Frage: Was geschieht bei der Prü-
fung der BWA durch die Banken?

Stefan Penka: Seit Einführung von
Basel II sind die Banken dazu ver-
pflichtet, die Unternehmenszahlen
nach vorgegebenen Kriterien bis ins
Detail zu analysieren. Die Bankan-
gestellten halten sich strikt an den
sogenannten Berichtigungsbogen.
In diesem sind sämtliche Positionen
aufgeführt, die bei der ausführli-
chen BWA-Analyse durchleuchtet
werden müssen. Nur die Unterneh-
menszahlen sind ausschlaggebend
ob und zu welchen Konditionen ein
Kredit gewährt wird oder nicht.
Persönliche Hintergründe bleiben
außen vor. Hinter dieser Vorge-
hensweise steht der Wunsch der
Banken, das eigene Risiko so gut es
geht zu minimieren.

Frage: Um welche Positionen der
BWA handelt es sich, die für die
Beurteilung ob ein Kredit gewährt
wird oder nicht von Bedeutung
sind?

Stefan Penka: Weit über zehn Posi-
tionen können hier betroffen sein;

angefangen bei den Umsatzerlösen
über Abschreibungen, Warenein-
kauf, Personalkosten usw. Der erste
Blick fällt sofort auf die Abschrei-
bungen. Der Banker sieht sofort,
ob diese unterjährig in der vorlie-
genden BWA berücksichtigt wur-
den. Oft ist dies nicht der Fall, was
den Banker dazu veranlasst die
BWA nachzukorrigieren. Das korri-
gierte Ergebnis ist oft ernüchternd
und disqualifiziert den Unterneh-
mer. Hier enden dann oftmals
schon die Verhandlungen - der Kre-
ditantrag wird abgelehnt.
Frage: Auf was muss geachtet
werden, damit der Kreditantrag
nicht schon vorzeitig von der Bank
abgelehnt wird?
Stefan Penka: Mit einer aktuellen
BWA auf dem Niveau einer Bilanz
und einem aussagekräftigen Con-
trollingreport beeindruckt der Un-
ternehmer jeden Banker. Hierzu
muss eben eine aktuelle unterjähri-
ge Berücksichtigung von Abschrei-
bungen, Bestandsveränderungen
und die korrekte zeitliche Abgren-
zung von Forderungen und Ver-
bindlichkeiten gewährleistet sein.
Die tagaktuelle Verbuchung ist mit
simpleOFFICE kein Problem. Die Be-
lege werden lediglich vom Unter-
nehmer in die Kanzlei gefaxt, von
uns zeitnah digital verbucht und
elektronisch abgelegt. Der Beleg-
transport entfällt komplett.
Mit simpleOFFICE garantieren wir
unseren Mandanten eine aktuelle
und korrekte Darstellung der Un-
ternehmenszahlen u.a. auch zur
kurzfristigen Vorlage bei Bankge-
sprächen.
Frage: Was ist der Unterschied
zwischen einer BWA und einem
Controllingreport?
Stefan Penka: Im Gegensatz zu ei-
ner reinen Zahlen-BWA bietet un-
ser Controllingreport mittels simple-

OFFICE viel mehr Einblick in das Un-
ternehmen. Die Unternehmenszah-
len werden anhand von Grafiken
verdeutlicht und lassen durch diese
detaillierte Darstellung bestimmte
Entwicklungen im Unternehmen
leichter und schneller erkennen.

Frage: Inwiefern begeistert die
Vorlage eines solchen Controllin-
greports das Kreditinstitut?

Stefan Penka: Die Bank möchte bei
der Kreditvergabe oftmals sehen,
wie sich das Unternehmen im lau-
fenden Jahr voraussichtlich entwi-
ckeln wird. Hierzu liefert unser Con-
trollingreport mit seinen Auswer-
tungen zur Unternehmensplanung
die erforderlichen Informationen.

Wir legen bei Bankgesprächen im-
mer den Controllingreport vor - der
Erfolg spricht für sich.

Aber nicht nur im Hinblick auf das
Bankgespräch sind die Auswertun-
gen interessant. Beispielsweise mit
dem Ausweis der Top-Kunden und
Top-Lieferanten überblickt der Un-
ternehmer seine wichtigsten Kun-
den und Lieferanten. Die Qualität

der Buchführung steht allerdings
ganz oben, um solche aussagekräf-
tigen Auswertungen zu erhalten.

Frage: Welche Vorteile bieten sich
dem Unternehmer noch, wenn er
auf eine qualitativ hochwertige
Buchführung mit simpleOFFICE
setzt?

Stefan Penka: Wird die Buchfüh-
rung tagaktuell in Bilanzqualität er-
stellt kann hieraus ohne großen
Aufwand u.a. ein optimales Forde-
rungsmanagement abgeleitet wer-
den. Zahlungseingänge werden ste-
tig überwacht und Ausfälle da-
durch vermieden. Das Mahnwesen
kann ebenfalls von der Kanzlei
übernommen werden.

Die vorhandenen Informationen er-
möglichen ein durchdachtes Ver-
bindlichkeitenmanagement, das
den Mandanten bei der Erledigung
des Zahlungsverkehrs unterstützt.
Ein konsequentes Forderungs -und
Verbindlichkeitenmanagement för-
dert die Liquidität des Unterneh-
mens, was sich letztendlich positiv
auf die Kreditvergabe auswirkt.

Frage: Wie wichtig ist die Zusam-
menarbeit mit dem Steuerberater?

Stefan Penka: Wir erarbeiten ge-
meinsam mit unseren Mandanten
die bestmögliche Strategie zur Ab-
wicklung der Buchhaltung. Mit sim-
pleOFFICE bietet meine Kanzlei ein
Instrument zur optimalen Unter-
nehmens- und Finanzsteuerung.
Die firmeninternen Gegebenheiten
und Vorstellungen des Unterneh-
mens stehen dabei an erster Stelle.
Quelle und weitere Infos:

Steuerkanzlei Stefan Penka

Cranachweg 3, 93051 Regensburg

Tel: 0941/59540-0

www.penka-stb.de

www.simple-office.de

Steuerberater Stefan Penka

Recht & Steuern
Anzeige Dienstag, 30. Oktober 2007
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